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INHALT: Die neue Kantonalbank zu Schaffhausen. — Bundesgesetz betref-
fend die Erfindungspatente. (Forts) — Elektrizititswerk Luzern-Engelberg. (Forts.) —
Miscellanea: Schweizerischer Zieglertaé 1906. Die Roheisenerzeugung der Welt. Elek-
trischer Betrieb der Giovi-Linie. Figurenschmuck auf dem Aufnahmegebiude in Luzern,
Neubau der Kantonsschule Frauenfeld. Das Rathaus in Leipzig. Talsperrenprojekte an
der obern Elbe. Die Thurgauhahn. Neues Gaswerk der Stadt Berlin. Bahnbau Davos-

Filisur. Schweizer. Bundesbahnen. Neue Rheinbriicke in Rheinfelden. Eisenbahnbriicke

bei Andelfingen. Solothurnische Lungenheilstitte. Ein Telephonkabel durch den Boden-

see. — Konkurrenzen: Plakat fiir die Stadt Ludwigsburg. — Literatur: Das Freiburger

Miinster, Der Grundbau. Zum hundertjahrigen Geburtstag Karl Bottichers. Einge-

gangene literarische Neuigkeiten. — Vereinsnachrichten: G. e, P.: Stellenvermittlung.
Hiezu Tafel IV: Maschinensaal des Kraftwerkes Obermatt,

Nachdruck von Text oder Abbildungen ist nur unter der Bedingung genauester Quell

gabe gestatter

Abb. 1.

Die neue Kantonalbank zu Schafthausen.
Erbaut von den Architekten Z£. Joos und 4. Huber in Bern und Ziirich.

Im Frihjahr 1902 schrieb die Baukommission fir den
Neubau der Schaffhauser Kantonalbank einen offentlichen
Wettbewerb aus zur
Erlangung von Bau-
planen und tbertrug
dann die Ausfihrung

des erstpramiierten
Projektes 1) den Archi-
tekten Eduard Joos in
Bern und Arnold Huber

in Zirich. Der Bau
wurde im September
1902 begonnen und

im Dezember 1903 be-
zogen, demnach in der
verhaltnisméssig  kur-
zen Bauzeit von 151/,
Monaten fertig gestellt.

Das Gebaude liegt
an der Bahnhofstrasse
auf der ehemaligen
Liegenschaft ,Zur Lo-
wenburg“. Im Erdgeschoss befinden sich um die Schalterhalle
gruppiert die Haupt- und die Sparkasse nebst dem Wert-
schriftenraum. Erstere, in der Mitte des Gebiudes gelegen

1) Bd. XXXIX, S. 195, 203, 220.

Abb. 2.

Wappen des Kantons Schaffhausen
iiber dem Hauptcingang.

Ausicht der neuen Kantonalbank zu Schaffhausen.

und- an eine Brandmauer angebaut, erhalt ihr Licht von
den Kassenraumen und einem in der Decke ausgesparten
Oberlicht mit farbiger Verglasung, das dem Raum eine an-
genehme Stimmung verleiht. Im Erdgeschoss liegen tiber-
dies das Amts- und das Schlafzimmer fiir den Abwart, ein
Garderoberaum, sowie zwei Aborte nebst Toilettenraum,
wihrend im Keller der Tresor mit davorliegendem Archiv-
Raum, die Kellerrdume fir die Wohnungen sowie die Zen-
tralheizung untergebracht sind.

Der erste Stock enthélt das Direktionszimmer mit
Vorzimmer, die Buchhaltung, Korrespondenz, ein Sitzungs-
zimmer und sonstige verflighare Riume.

Die Banktreppe fithrt nur bis in den ersten Stock.
Ftr die im zweiten Obergeschoss untergebrachte geriumige
Wohnung von sieben Zimmern nebst Zubehor und die im
Dachstock befindliche Abwartwohnung wurde eine eigene,
von der Bank unabhéngige Treppe angelegt, von der man
jedoch auch zu den Bankriumen im Erdgeschoss und ersten
Stock gelangen kann ohne das Haus verlassen zu miissen,
was besonders fur den Abwart von Wichtigkeit ist. Die
Anordnung dieser zweiten Treppe bildete seinerzeit wegen
der knappen Anlage des Ganzen eine Hauptschwierigkeit
des ausgeschriebenen Wettbewerbes.

Die beiden an die Bahnhof- und die Bogenstrasse
grenzenden Fassaden sind in Kalkstein, die glatten Flachen
und Fenstereinfassungen in Schaffhauser-Stein ausgefiihrt,
wahrend der Erker, die Wappenbossen und das Hauptportal
in Brislacher-Kalkstein erstellt wurden, der bedeutend weniger
rissig, aber etwas heller als der Schaffhauser-Stein ist.
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Als dekorativen Schmuck erhielten die Fassaden zehn
Glasmosaik-Wappen, die sechs Bezirke des Kantons Schaff-
hausen und an der Bahnhofstrasse das Bundes- und das
kantonale Wappen nebst zwei Emblemen, ,Landwirtschaft®

und ,Industrie“ darstellend.
Die Giebel wer-

den durch originelle

Steinskulpturen be-
lebt (Abb. 9 bis 13);

ein Zinsenbauer, ein

Rentierund ein Bank-
beamter schauen ver-

gnuligt
Wettersiule
dem Erker
gen «
Die

engobierten

schwanzziegeln
der Ziegelfabrik
Ueber
geben i
die beigeftigten Ab- i
bildungen 14 bis 17 is s
(S. 80 und 81) Auf-

Thayngen.
das Innere

schluss.
Als

dern

(System

Abb. 6.
Grundriss
vom ersten

Obergeschoss.

Masstab

1 :400.

Abb. 4.
Grundriss

vom

Kellergeschoss.

Masstab

1 : 400.

den in den Bureaus mittelst einer Zugschnut geoffnet oder
geschlossen und zwar bei geschlossenem Fenster. Tagstiber
konnen dann, wie in den obern Stockwerken Holzrolladen
herunter gelassen und nach Belieben ausgestellt werden,
was bei Anwendung von festen Gittern unmoglich ware.

Die innern Dekorationen in Stuck fiir die Banklokale

hernieder,
wiahrend dber der
unter
Petrus
schadenfroh lichelnd - 2
an dem mit ,Re- : e
tiberschriebe- 3 181
nen Klingelzug zieht. r
Bedachung

besteht aus dunkel i
Biber- |
aus

ist
dass

Neuheit
zu erwihnen,
dieBankfensterkeine
festen Gitter
zurlickschieb-
bare Scheren-Gitter
Bostwick)
besitzen. Diese wer-

son-

sind nach den Skizzen der Bauleitung von Herrn Professor
Ziegler in Winterthur modelliert worden.

Die Baukosten fiir die gesamte Baute, ohne Mobiliar aber
einschliesslich der Kosten fiir den Baufithrer und die Plan-
herstellung, belaufen sich auf Fr.270563,50; das ergibt fiir

Die neue Kantonalbank zu Schafthausen.
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_arbeiten der

den m3 umbauten
Raum, gemessen vom
Kellerboden bis zur
Decke des Dach-
stockes, einen Ein-
heitspreis von rund
40 Fr.

Die meisten Ar-
beiten wurden von
Schaffhauser Unter-
nehmern ausgeiihrt.
An der dekorativen
Ausgestaltung  des
Gebiudes  wirkten
mit: fur Gipserarbei-
ten der Schalter-
halle: J. Habicht, Gip-
sermeister in Schaff-
hausen; Schreiner-
Schal-
terhalle in Eichen:
Joh. Hausers Sohne,
mech. Schreinerei in
Schaffhausen; Glas-
malerarbeiten : F.
Berbig, Glasmaler
in Zirich; Schalter-
winde und Ein-
gangstor : A. Hrubes,

Schlossermeister in
Schaffhausen.
Die Bildhauer-

arbeit der Fassaden
fertigten die Bild-

Abb. 7.
Grundriss

vom zweiten

Obergeschoss.
Masstab
I: 400.
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hauer K. Leuch und J. Oechslin in Ziirich und Schaffhausen;
die Wappen in Glasmosaik:
Die vollstindige Tresoreinrichtung wurde von F. Bauer
& Sohne in Zirich ausgefiihrt.

Cl. Heaton in Neuenburg.
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Die neue Kantonalbank zu Schaffhausen. — Erbaut von den Architekten Z. Joos und A. Huber in Bern und Zirich.

Abb. 9 bis 13. Modelle zu den Bild-
hauerarbeiten: Der Zinsenbauer, der
Rentier, der Bankbeamte, Wappen-
schild und St. Petrus als Triager der
Erkerausladung.

Bundesgesetz betreffend die Erﬁndungspatente. Art, 13. Enthilt das Patent einen oder mehrere Unteranspriiche,

(Fortsetzung.)
Art. 11. Das Patent ist als nichtig zu erkliren:
1. wenn keine Erfindung vorhanden ist; 2. wenn der Patentnchmer

weder als Urheber der Erfindung noch
als dessen Rechtsnachfolger anzusehen
ist; 3. wenn die Erfindung nicht ge-
werblich verwertbar ist; 4. wenn der
Erfindung der Charakter der Neuheit
fehlt; 5. wenn die Erfindung Gegen-
stand eines andern, auf Grund einer
frihern Anmeldung erteilten giiltigen
Patentes ist; vorbehalten bleiben die
Bestimmungen der Art. 29 und 30;
6. wenn die Erfindung gemidss den
Bestimmungen der Ziffern 1 bis 4 des
Art. T nicht patentierbar ist; 7. wenn
die Bedingungen des Art. 4 nicht er-
fiilllt sind; 8. wenn die Erfindung
durch die Beschreibung (Art. 19) nicht
dergestalt dargelegt ist, dass danach
ihre Ausfiihrung durch Sachverstindige
moglich ist; 9. wenn der Patentan-
spruch, selbst unter Beiziehung der
Beschreibung, keine klare Definition
der Erfindung ergibt.

Trifft ein Nichtigkeitsgrund nur
teilweise zu, so tritt an die Stelle
der Nichtigkeitserkldrung, unter Wah-
rung der Einheit der Erfindung, eine
entsprechende Beschrinkung des Pa-
tentes, Die Nichtigkeitsklage steht jeder-
mann zu, der ein Interesse nachweist.

Art. 12, Das Patent erlischt:
1. wenn der Inhaber darauf verzichtet;
2. wenn die Jahresgebiihr nicht spa-
testens drei Monate nach der Filligkeit
einbezahlt wird (Art. 8); 3. wenn die Er-
findung nach Ablauf des dritten Patent-
jahres nicht im Inland in angemessener
Weise ausgefiihrt worden ist und der

Patentinhaber seine Untétigkeit nicht durch ausreichende Griinde rechtfertigt.
Die Klage auf Loschung steht jedermann zu, der ein Interesse nachweist.

Der Bundesrat kann die Bestimmung der Ziffer 3 laut welcher die
Ausfihrung der Erfindung im Inland stattfinden muss, gegeniiber Staaten,
die Gegenrechf gewahren, ausser Kraft setzen,
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. Abb. 8. Querschnitt durch dsr Gebdude. — 1 :200.

so kann der Patentinhaber auf das Patent, unter Wahrung der Einheit der
Erfindung teilweise verzichten. Wird auf den Patentanspruch verzichtet,
so kann der neue Patentanspruch nur durch Zusammenlegung des bisherigen
mit einem oder mehreren Unteranspriichen gebildet werden. Unteranspriiche

konnen nur aufgehoben oder mit an-
dern zusammengelegt werden.

Art. 14. Ist das Patent einem
Bewerber erteilt worden, der weder
als Urheber der Erfindung noch als
dessen Rechtsnachfolger anzusehen war,
so konnen diese statt der Nichtigkeits-
erklirung die Abtretung des Patentes
verlangen; besitzt der Beklagte neben
einem Hauptpatente Zusatzpatente und
vermag der Kliger den Anspruch auf
die Abtretung aller Patente nicht zu
begriinden, so kann das Gericht Zu-
satzpatente auch ohne das Hauptpatent
der einen oder der andern Partei zu-
sprechen. Inzwischen an gutgliubige
Dritte erteilte Lizenzen bleiben be-
stehen; ist das Patent fibertragen
worden, so behilt der gutglaubige Er-
werber, in einem vom Gerichte zu
bestimmendem Umfange, die Rechte
cines Vorbenutzers (Art. 6). Fiir die
dadurch verursachte Wertverminderung
des Patentes ist der Patentnehmer zu
Schadenersatz verpflichtet. Pfandrechte
fallen dahin.

Die Klage auf Abtretung kann
nach Ablauf von drei Jahren vom Tage
der Patentanmeldung hinweg nicht
mehr angestrengt werden.

Art. 15. Das Zusatzpatent erlischt
mit dem Hauptpatent, zu welchem
es gehort,

Wenn ein Hauptpatent, welchem
Zusatzpatente beigeordnet sind, nichtig
erklart oder beschrinkt wird, oder
wenn der Patentinhaber auf den Pa-

tentanspruch verzichtet, so muss innert einer Frist von drei Monaten von
der Rechtskraft des Urteils oder vou der Verzichtserkldrung hinweg die
Umwandlung der Zusatzpatente in Hauplpatente mit oder ohne heigeord-
nete Zusatzpatente beim eidgendssischen Amte fiir geistiges Eigentum an-
gemeldet werden, ansonst die Zusatzpatente zu loschen sind. Gleiches
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Die neue Kantonalbank zu Schaffhausen.
Erbaut von den Architekten £. Joos und 4. Huber in Bern und Zirich.

Abb. 14. Ansicht des Haupteingangs bezw. Zugangs zu den
Geschiftsriumen der Kantonalbank.

gilt fiir den Fall, dass im Abtretungsprozess dem Kliger oder dem Be-
klagten Zusatzpatente ohne das Hauptpatent zugesprochen werden.

Art. 16. Der Inhaber eines Patentes fiir eine Erfindung, welche
ohne Benutzung der Erfindung eines ilteren Patentes nicht verwertet werden
kann und im Verhiltnis zu derselben oder an und fiir sich einen nam-
haften technischen Fortschritt aufweist, ist berechtigt, vom Inhaber des
dltern Patentes eine Lizenz in dem fir Verwertung seiner Erfindung erfor-
derlichen Umfange zu verlangen. Wenn das zweite Patent eine Erfindung
zum Gegenstande hat, die dem gleichen wirlschaftlichen Bediirfnisse dient
wie die erstpatentierte, so kann der Inhaber des ersten Patentes die Er-
teilung der Lizenz an die Bedingung kuoiipfen, dass ihm der Inhaber des
zweiten Patentes eine Lizenz zur Benutzung seiner Erfindung erteile. Der
Inhaber eines Patentes fiir ein Verfahren zur Herstellung eines chemischen
Stoffes, welcher mit einem andern Herstellungsverfahren Gegenstand eines
dltern Patentes ist, kann von dessen Inhaber nur fiir den Stoff eine Lizenz
beanspruchen. Dieser kann die Erteilung der Lizenz fiir den Stoff an die
Bedingung kniipfen, dass ihm der Lizenznehmer seinerseits eine Lizenz zur
Benutzung seines Verfahrens erteile. Fiir die Erteilung der Lizenz ist eine
angemessene Entschiddigung zu leisten. In Streitfillen entscheidet das
Bundesgericht iiber die Erteilung der Lizenz und setzt ihre Dauer sowie
die zu leistende Entschidigung fest.

Art. 7. Wenn das offentliche Interesse es erheischt, kann die
Bundesversammlung auf Verlangen des Bundesrates oder einer Kantons-
regierung die Expropriation eines Patentes auf Kosten des Bundes oder
eines Kantons aussprechen. Der Bundesbeschluss wird bestimmen, ob das
Patent in das ausschliessliche Eigentum des Bundes oder Kantons iiber-
geht oder ob die Erfindung Gemeingut wird. Den Betrag der dem Patent-
inhaber zu leistenden Entschidigung bestimmt das Bundesgericht.

Art. 18. Wer in der Schweiz keinen festen Wohnsitz hat, kann auf
die Erteilung cines Patentes und auf dic Rechte aus demselben nur dann

Anspruch erheben wenn er einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter
bestellt hat. Der letztere ist zur Vertretung in dem nach Massgabe dieses
Gesetzes stattfindenden Verfahren, sowie in den das Patent betreffenden
Rechtsstreitigkeiten befugt.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Kantone iiber berufs-
massige Prozessvertretung. Fiir die in solchen Rechtsstreitigkeiten gegen
den Patentinhaber anzustellenden Klagen ist das Gericht zustindig, in
dessen Bezirk der Vertreter seinen Wohnsitz hat, in Ermangelung eines
solchen das Gericht, in dessen Bezirk das eidgendssische Amt fiir geistiges
Eigentum seinen Sitz hat.

Il. Anmeldung und Erteilung der Patente.

Art. 19. Die Anmeldung zur Patentierung einer Erfindung erfolgt
beim eidgendssischen Amt fiir geistiges Eigentum durch Einreichung eines
Patentgesuches. Gleichzeitig ist dem Amte der Betrag der Hinterlegungs-
gebiihr (Art. 8 und 9) und der ersten Jahresgebiihr (Art. 8) zu iibermitteln.

Das Patentgesnch besteht aus einem Antrag auf Erteilung des Pa-
tentes und einer Beschreibung der Erfindung ; zur Beschreibung gehért auch
die zu ihrem Verstindnis ndotige Zeichnung. Der Beschreibung ist ein
Patentanspruch beizufiigen. Durch die Beschreibung ist die Erfindung der-
gestalt darzulegen, dass ihre Ausfilhrung durch Sachverstindige moglich ist.
Bildet neben einem Verfahren auch ein Mittel besonderer Art zu dessen
Ausiibung (Einrichtung, Maschine, Werkzeug oder dgl.) den Gegenstand der
Erfindung, so kann ausser dem Patentanspruch fiir das Verfahren auch ein
Patentanspruch fiir jenes Ausiibungsmittel aufgestellt werden. Ist die Her-
stellung eines neuen Erzeugnisses Gegenstand der Erfindung, so kann je
ein Patentanspruch fiiv das Verfahren und fiir das Erzeugnis oder auch nur
ein einziger Patentanspruch fiir das eine oder das andere aufgestellt werden.
Ist aber das neue Erzeugnis ein chemischer Stoff, so ist nur ein Patent-
anspruch fiir das Verfahren zuléssig, welcher gleichzeitig die vollstindige
Kennzeichnung des Stoffes enthilt.

Neben den Patentanspriichen kénnen auch Unteranspriiche aufgestellt
werden.

Betrifft das nachgesuchte Patent die Herstellung eines neuen che-
mischen Stoffes, so ist eine Probe dieses letsteren zu hinterlegen; tiberdies
konnen Proben der Ausgangsstoffe hinterlegt werden. Auch in andern
Fillen, wo die stoffliche Zusammensetzung des Erzeugnisses in Betracht
kommt, konnen Proben dieses letstern oder des Ausgangsmaterials hinter-
legt werden. Ueberdies kann der Bundesrat gestatten, auch Erzeugnisse,
bei welchen es auf die stoffliche Zusammensetzung nicht ankommt, als Be-
legstiicke fiir die Erfindungen bestimmter Industrien zu hinterlegen.

Abb. 15. Blick in den Vorplatz vom Haupttreppenhaus aus,
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Art. 20. Das eidgenossische Amt fiir geistiges Eigentum soll
Patentgesuche, welche ausschliesslich Erfindungen betreffen, die nicht
gewerblich verwertbar oder die durch Art. 1, Ziffer 1—4, von der
Patentierung aus geschlossen sind, nacherfolgter Priifung der Beschrei-
bung ohne weiteres zuriickweisen.

Patentgesuche, welche
den in Art. 4, 9 oder 19
dieses Gesetzes oder in

der  Vollziehungsverord-
nung enthaltenen Bestim-
mungen nicht entsprechen,
miissen auf Veranlassung
des Amtes innert angemes-
sener Frist geordnet wer-
den, ansonst sie zuriick-
Gegen
die Zuriickweisung von
Patentgesuchen durch das

gewiesen werden.

Amt kann innert zwei Mo-
naten an das dem Amte
vorstehende Departement
des Bundesrates rekurriert
werden, welches, nétigen-
falls nach Anhdrung von
Sachverstindigen, endgiil-
tig entscheidet. Wenn das
Amt gewahr wird, dass
eine Erfindung nicht neu
ist, so soll es den Patentbe-
werber darauf aufmerksam
machen; es bleibt diesem

letztern iiberlassen, ob

Die neue Kantonalbank zu Schaffhausen.
Erbaut von den Architekten Z£. Joos und 4. Huber in Bern und Ziirich.

Art. 24,
offentlicht das eidgendssische Amt fiir geistiges Eigentum unverziiglich die

Nach der Eintragung der Patente in das Register ver-

Titel und Ordnungsnummern der Patente, sowie Namen und Wohnort der
Patentinhaber und ihrer Vertreter. Das Amt verdffentlicht ebenfalls die
Léschung der Patente und die Aenderungen im Rechte an denselben,
Ausserdem gibt das Amt
zu missigem Preis ge-
druckte Patentschriften
welche die Be-
Erfin-

dungen mit Einschluss der

heraus
schreibungen der
dazu gehorenden Zeich-
nungen und dic Patent-
und Unteran-
spriiche genau wiederge-

anspriiche

ben. Der Patentbewerber
bean-
tragen, dass die sein Pa-
betreffende Patent-
schrift nicht vor Ablauf
eines

kann beim Amte
tent

Jahres, vom Tage
der  Patent - Anmeldung
hinweg,  herausgegeben
werde,

Art. 25. Sobald die
Patentschrift zur Heraus-
gabe bereit ist, stellt das
Amt  fiir
geistiges Eigentum zu Han-
den des Berechtigten eine
Patenturkunde aus. Diese
besteht aus einem Attest,
welches die Erfiillung der

cidgendssische

er seine Anmeldung auf-
rechterhalten,
oder zuriickzichen will.

Im Falle der Zuriickweisung oder d-r Zuriickziehung eines Patent-

abandern Abb. 16:

gesuches verfillt die Hinterlegungsgebiihr dem Amte,

Art. 21, Durch die Umwandlung ecines Hauptpatentgcsuches in ein
Zusatzpatentgesuch oder eines Zusatzpatentgesuches in ein Hauptpatent-
gesuch wird keine Aenderung des Datums der urspriinglichen Patentanmel-
dung bedingt. Patentgesuche, welche aus der Teilung eines friiheren,
mehrere Erfindungen umfassenden Patentgesuches hervorgehen, erhalten als
Anmeldungsdatum dasjenige des urspriinglichen Patentgesuches, wenn dieses
zur Zeit der Einreichung jener Patentgesuche noch nicht erledigt ist; andern-
falls gilt das Datum ihrer Einreichung als Anmeldungsdatum.

Im Zeitraum zwischen der Anmeldung und der Eintragung des Pa-
tentes kann der Gesuchsteller beantragen, das urspriingliche Anmeldungs-
datum durch ein beliebiges spiteres, dem Tage der Antragstellung jedoch
nicht nachgehendes Datum zu ersetzen.

Wenn der Patentbewerber vor der Eintragung des Patentes Aende-
rungen des Patentanspruchs oder der Unteranspriche verlangt, fiir welche
in der urspriinglichen Beschreibung keine Anhaltspunkte vorliegen, so gilt
als Datum der Anmeldung der Tag, an welchem die Aenderungen selbst
oder Anhaltspunkte dafiir dem eidgendssischen Amte fiir geistiges Eigentum
mitgeteilt worden sind. Eine Aenderung der Benennung des Erfindungs-
gegenstandes in ausdehnendem oder beschrinkendem Sinne bedingt jedoch
die Verschiebung des Datums der Anmeldung nicht; ebenso nicht die im
Zeitraum zwischen der Anmeldung und der Eintragung des Patentes erfolgte
Uebertragung des Rechtes an der Erfindung.

Wird das urspriingliche Anmeldungsdatum durch ein spiteres ersetat,
so verliert das urspriingliche jede gesetzliche Wirkung.

Art. 22. Wenn die durch das eidgendssische Amt fiir geistiges
Eigentum vorgenommene Priifung des Patentgesuches ergeben hat, dass der
Erteilung des Patentes kein Einwand entgegensteht, so erfolgt die Eintra-
gung des Patentes in das Patentregister, welches folgende Angaben enthalten
soll: die Benennung des Gegenstandes der Erfindung (Titel des Patentes),
den Namen und Wohnort des Patentinhabers und seines Vertreters, das
Datum der Patentanmeldung, sowie alle Aenderungen, welche sich auf die
Existenz des Patentes oder auf das Recht an demselben beziehen. Rechts-
kriftige Urteile, welche solche Aenderungen betreffen, sind dem Amte durch
die Gerichte in Abschrift zuzustellen.

Art. 23. Jedermann kann vom eidgendssischen Amte fir geistiges
Eigentum gegen Entrichtuug einer massigen Gebithr miindliche oder schrift-
liche Auskunft iiber den Inhalt des Patentregisters erhalten.

Blick in den Schalterraum.

gesetzlichen Bedingungen
fir die Erlangung des
Patentes beurkundet, und aus einem beigehefteten Exemplar der Patentschrift.

Art, 26. Das eidgendssische Amt fiir geistiges Eigentum verwahrt
zu Handen der Gerichte alle Akten von Patentgesuchen in Original oder
Abschrift, sowie Belegstiicke und Proben bis nach Ablauf von vier Jahren

nach der Léschung der Patente. (Schluss folgt.)
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Abb. 17. Blick aus dem Vorplatz nach dem Haupteingang.



	Die neue Kantonalbank zu Schaffhausen: erbaut von den Architekten E. Joos und A. Huber in Bern und Zürich
	Anhang

